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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11.
Dezember 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind nicht zu erstatten. Die Revision
wird zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin begehrt eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit.

Die 1948 in der TÃ¼rkei geborene KlÃ¤gerin hÃ¤lt sich seit 1972 in Deutschland
auf. Sie besitzt die deutsche StaatsangehÃ¶rigkeit. Die KlÃ¤gerin hat weder einen
Beruf erlernt noch eine berufliche Ausbildung genossen. Sie befindet sich seit April
1973 in einem ungekÃ¼ndigten ArbeitsverhÃ¤ltnis als Friedhofsarbeiterin bei dem
Bezirksamt N. Seit dem 14. Oktober 1996 Ã¼bt sie keine BeschÃ¤ftigung mehr aus.
Sie war von diesem Zeitpunkt an zumindest bis 31. Dezember 1997 arbeitsunfÃ¤hig
krankgeschrieben oder arbeitslos gemeldet.

Den anamnestischen Angaben in den im Verfahren Ã¼ber die GewÃ¤hrung
medizinischer Leistungen zur Rehabilitation Ã¼ber sie erstatteten Gutachten vom
5. Februar und 12. Mai 1997 ist zu entnehmen, dass sie weder eine Schule besucht
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noch Lesen und Schreiben gelernt hat. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 22. Juli
2004 hat die KlÃ¤gerin bestÃ¤tigt, dass sie niemals zur Schule gegangen sei, weil
man sie als Kind dort nicht hingeschickt habe. Sie habe deshalb niemals Lesen und
Schreiben gelernt und kÃ¶nne das auch nicht. Sie kenne nur wenige gebrÃ¤uchliche
deutsche Redewendungen und kÃ¶nne sich in deutscher Sprache nicht
verstÃ¤ndigen.

Vom 23. Juli bis 3. September 1997 absolvierte die KlÃ¤gerin in der Internistisch-
Psychosomatischen Fachklinik Hin B ein Heilverfahren. In dem Entlassungsbericht
vom 16. September 1997 wurde die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung
abgegeben, wegen langanhaltender depressiver Reaktionen mit Somatisierung,
LWS-Syndrom bei Protrusio, HWS-Syndrom und phobischer StÃ¶rung sei die
KlÃ¤gerin als GÃ¤rtnereihilfsarbeiterin/Landschaftsarbeiterin nur halb- bis unter
vollschichtig einsatzfÃ¤hig; im Ã�brigen kÃ¶nne sie leichte Arbeiten Ã¼berwiegend
im Stehen, Gehen und Sitzen ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken, ohne Tragen, Bewegen und
Heben schwerer Lasten und ohne Zwangshaltung in Tagesschicht vollschichtig
verrichten.

In ihrem im Oktober 1997 gestellten Rentenantrag gab die KlÃ¤gerin an, sie halte
sich seit 1996 fÃ¼r erwerbsunfÃ¤hig. Sie reichte Ã¤rztliche Bescheinigungen des
Frauenarztes Dr. Kvom 21. Januar 1997, des OrthopÃ¤den Dr. Zvom 28. Januar 1997
und des Arztes fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. Kvom 25. Juni 1997 ein.
Letzterer hielt wegen einer chronifizierten und therapieresistenten Depression und
SomatisierungsstÃ¶rung sowie wegen eines chronischen HWS- und LWS-Syndroms
die Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit fÃ¼r erfÃ¼llt.

Die Beklagte veranlasste die Begutachtung der KlÃ¤gerin durch die Ã�rztin fÃ¼r
Innere Medizin Dr. W, die in ihrem Gutachten vom 19. Januar 1998 WS-Syndrom,
Gonalgien, rezidivierende Zystitis, Dysmenorrhoen, klimakterisches Syndrom,
depressives Syndrom und geringe obstruktive VentilationsstÃ¶rung feststellte und
zu dem Ergebnis kam, die KlÃ¤gerin sei als Gartenarbeiterin nicht mehr
einsatzfÃ¤hig, sie kÃ¶nne jedoch kÃ¶rperlich leichte Arbeiten im Wechsel zwischen
Gehen, Stehen und Sitzen ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken, ohne Leiter- und
GerÃ¼starbeiten, ohne Atemwegreizstoffe, ohne Nachtschicht und ohne
besonderen Zeitdruck vollschichtig verrichten.

Daraufhin lehnte die Beklagte den Rentenantrag durch Bescheid vom 27. Januar
1998 mit der BegrÃ¼ndung ab, die KlÃ¤gerin sei weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig, da sie mit dem verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen auf dem fÃ¼r
sie maÃ�geblichen allgemeinen Arbeitsmarkt noch vollschichtig tÃ¤tig sein kÃ¶nne.

Unter Vorlage eines Attestes von Dr. Kvom 10. Februar 1998, der den
Krankheitsverlauf trotz regelmÃ¤Ã�iger und intensiver Behandlung als vÃ¶llig
ungÃ¼nstig bezeichnete und eine psychiatrische Begutachtung zur AbklÃ¤rung der
Auswirkungen des depressiven Syndroms und der SomatisierungsstÃ¶rung auf ihre
berufliche LeistungsfÃ¤higkeit empfahl, legte die KlÃ¤gerin gegen den Bescheid
vom 27. Januar 1998 Widerspruch ein. Die Beklagte veranlasste daraufhin ein
neurologisch-psychiatrisches Gutachten des Sozialmediziners und Arztes fÃ¼r
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Neurologie und Psychiatrie Dr. T vom 2. Juli 1998, der ein depressives Syndrom mit
SomatisierungsstÃ¶rung feststellte und zu dem Ergebnis kam, der KlÃ¤gerin seien
leichte Arbeiten uneingeschrÃ¤nkt in allen Haltungsarten ohne besonderen
Zeitdruck vollschichtig zumutbar. Daraufhin wies die Beklagte den Widerspruch mit
Widerspruchsbescheid vom 30. Dezember 1998 zurÃ¼ck.

Zur BegrÃ¼ndung der hiergegen erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin geltend
gemacht, sie sei seit MÃ¤rz 1995 in neurologisch-psychiatrischer Behandlung, ohne
dass sich eine Befundbesserung ergeben habe. Dies sei auch von dem
behandelnden Arzt Dr. K bestÃ¤tigt worden. Es bestÃ¼nden auÃ�erdem
degenerative VerÃ¤nderungen und Fehlhaltungen der WirbelsÃ¤ule, wie sich aus
der von ihr vorgelegten Ã¤rztlichen Bescheinigung des behandelnden OrthopÃ¤den
Dr. Z vom 29. MÃ¤rz 1999 ergebe.

Das Sozialgericht hat Befundberichte von Dr. K vom 23. September 1999, Dr. K vom
26. September 1999 sowie von dem die KlÃ¤gerin behandelnden Arzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin Dr. Uvom 19. Dezember 1999 eingeholt.

AnschlieÃ�end hat das Sozialgericht den Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie
Wolfgang Rzum SachverstÃ¤ndigen ernannt. Dieser hat in seinem
nervenÃ¤rztlichen Gutachten vom 9. September 2000 die Diagnose einer
SomatisierungsstÃ¶rung mit depressiver Symp-tomatik gestellt und ausgefÃ¼hrt,
dass das AusmaÃ� der SomatisierungsstÃ¶rungen und damit auch der zeitweilig
depressiv reaktiven Beschwerdesymptomatik durch offensichtliche
bewustseinsnahe Verdeutlichungstendenzen der KlÃ¤gerin stark zu relativieren sei.
Das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin hat er dahingehend eingeschÃ¤tzt, dass sie
regelmÃ¤Ã�ig noch leichte Arbeiten, ohne Einfluss von KÃ¤lte, Feuchtigkeit oder
Zugluft, in wechselnder KÃ¶rperhaltung, ohne lÃ¤ngerdauernde kÃ¶rperliche
Zwangshaltung, ohne einseitige kÃ¶rperliche Belastung und Zeitdruck, ohne Heben
und Tragen schwerer Lasten, ohne Nachtschicht, jedoch mit Wechselschicht,
vollschichtig verrichten kÃ¶nne. Die aus der Sicht des behandelnden Nervenarztes
geltend gemachte Schwere des Krankheitsbildes sei weder aufgrund der
Behandlung noch aus den bei der Begutachtung erhobenen Befunden,
psychosozialen Gegebenheiten, AktivitÃ¤ten und Interessen der KlÃ¤gerin
nachvollziehbar. BezÃ¼glich der weitergehenden kÃ¶rperlichen und
orthopÃ¤dischen Beschwerdesymptomatik kÃ¶nne in keiner Weise von einem
chronisch schweren Schmerzsyndrom ausgegangen werden.

Auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat das
Sozialgericht ein weiteres nervenÃ¤rztliches Gutachten des Arztes fÃ¼r Neurologie
und Psychiatrie A vom 4. Oktober 2001 eingeholt. Dieser SachverstÃ¤ndige hat bei
der KlÃ¤gerin depressives Syndrom mit SomatisierungsstÃ¶rung,
Wurzelkompressionssyndrom C7/C8 rechts, LWS-Syndrom, Tinnitus links und
Meniskusschaden als GesundheitsstÃ¶rungen festgestellt. Wegen der
Chronifizierung und AusprÃ¤gung des depressiven Syndroms sei die KlÃ¤gerin nicht
mehr in der Lage, eine vollschichtige TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben. Aufgrund des Verlaufs
der Erkrankung sei eine grundlegende Besserung nicht mehr zu erwarten.
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In der vom Sozialgericht angeforderten ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 25.
Februar 2002 ist der SachverstÃ¤ndige R bei seiner EinschÃ¤tzung des
LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin verblieben. Auch der vom Sozialgericht
nochmals angehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige K hat in seinem ErgÃ¤nzungsgutachten
vom 25. August 2002 an seiner Auffassung festgehalten.

Durch Urteil vom 11. Dezember 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen
und zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin verfÃ¼ge nach dem Ergebnis der
medizinischen SachaufklÃ¤rung Ã¼ber ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen
fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche und geistige TÃ¤tigkeiten. Dies ergebe sich aus dem
Gutachten des SachverstÃ¤ndigen R, der die bestehenden Leiden und
Erkrankungen und die hieraus resultierenden LeistungseinschrÃ¤nkungen
ausfÃ¼hrlich und schlÃ¼ssig dargestellt habe. Der abweichenden EinschÃ¤tzung
des LeistungsvermÃ¶gens durch den SachverstÃ¤ndigen K sei nicht zu folgen. Er
habe nicht nachvollziehbar begrÃ¼nden kÃ¶nnen, dass eine inzwischen schwer
ausgeprÃ¤gte chronifizierte depressive Symptomatik vorliege. Da die KlÃ¤gerin, die
keine Ausbildung durchlaufen habe und als ungelernte Arbeiterin auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar sei, Ã¼ber ein vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen verfÃ¼ge, sei sie nicht berufsunfÃ¤hig oder sogar
erwerbsunfÃ¤hig. Der konkreten Benennung eines Verweisungsberufes bedÃ¼rfe es
nicht. Auch nach dem ab 1. Januar 2001 geltenden Recht bestehe kein
Rentenanspruch der KlÃ¤gerin, da keine Erwerbsminderung vorliege.

Gegen das am 28. Januar 2003 zugestellte Urteil richtet sich die am 12. Februar
2003 eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin. Nach ihrer Auffassung hat das
Sozialgericht dem Gutachten des SachverstÃ¤ndigen R, der eine deutliche
Diskrepanz zwischen der UmfÃ¤nglichkeit der subjektiv geklagten Beschwerden und
den objektivierbaren kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigungen beschrieben habe, ohne
Ã¼berzeugende BegrÃ¼ndung den Vorzug gegenÃ¼ber dem Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen K gegeben. Dieser habe zutreffend darauf hingewiesen, dass
mit Ausnahme des SachverstÃ¤ndigen R kein anderer Fachgutachter die
Behauptung einer Aggravation oder Simulation erhoben habe. Da dieser Vorhalt,
insbesondere bei einer neurologisch-psychiatrischen Begutachtung, fÃ¼r die
Feststellung der Erwerbsminderung wesentlich sei, bedÃ¼rfe es einer weiteren
medizinischen SachaufklÃ¤rung.

Der Senat hat zunÃ¤chst einen Befundbericht des Dipl. Psych. Mvom 9. September
2003 eingeholt, bei dem die KlÃ¤gerin vom 9. Juli 1998 bis 1. MÃ¤rz 1999 wegen
einer reaktiven Depression und psychosomatischen Beschwerden behandelt worden
war. Die Therapie sei nach acht Sitzungen abgebrochen worden.

AnschlieÃ�end hat der Senat ein psychiatrisches Gutachten des Arztes fÃ¼r
Psychiatrie, Psychotherapie Dr. B, Ltd. Oberarzt an der Klinik fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie, V, vom 20. Februar 2004 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige hat
folgende GesundheitsstÃ¶rungen festgestellt:

AnpassungsstÃ¶rung in AusprÃ¤gung einer verlÃ¤ngerten depressiven Reaktion mit
somatisierender symptomatischer Ausgestaltung,
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degenerative VerÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule mit elektromyographischem
Nachweis einer chronischen SchÃ¤digung der Nervenwurzel C7/C8 rechts, ohne
klinischen Befund,

KniegelenksverschleiÃ� geringer AusprÃ¤gung (Gonarthrose) beiderseits nach
arthroskopischer Meniskusteilresektion links im Februar 1998.

Zu der Diagnose "AnpassungsstÃ¶rung" hat er erlÃ¤uternd ausgefÃ¼hrt, diese sei
deutlich erlebnisreaktiv geprÃ¤gt, ohne Hinweis auf eine bedeutsame organische
Grundlage. Ein Krankheitswert sei ihr zuzurechnen, weil der "analphabeten und in
ihrer auÃ�erhÃ¤uslichen Kompetenz eingeschrÃ¤nkten KlÃ¤gerin weniger
KompensationsmÃ¶glichkeiten zur VerfÃ¼gung stehen". Aggravationen seien nicht
auszuschlieÃ�en, bei deren Beurteilung sei jedoch das ganzheitliche und magische
Denken der KlÃ¤gerin als Analphabetin mildernd zu berÃ¼cksichtigen. Im Rahmen
der AnpassungsstÃ¶rung sei sie vermehrt stressvulnerabel mit der Folge
eingeschrÃ¤nkter Tauglichkeit fÃ¼r aufmerksames und zuverlÃ¤ssiges Handeln. Die
KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten im Gehen, Stehen oder Sitzen,
unter Witterungsschutz auch im Freien, vollschichtig verrichten, wobei ein Wechsel
der Haltungsarten gÃ¼nstig, aber nicht als Bedingung zu fordern sei. Zu vermeiden
seien stressbelastete Arbeiten unter Zeitdruck, im Akkord und in Nachtschicht.
Wechselschicht bleibe zumutbar. Andauernd gebÃ¼ckte oder kniende TÃ¤tigkeiten
seien nicht mehr mÃ¶glich, Arbeiten auf hohen Leitern und GerÃ¼sten seien ihr
nicht mehr zuzumuten, wohl hingegen Arbeiten auf Regalleitern. Keine besonderen
EinschrÃ¤nkungen bestÃ¼nden fÃ¼r das Arbeiten an laufenden Maschinen oder
fÃ¼r Arbeiten, die Fingergeschicklichkeit erforderten. Unter BerÃ¼cksichtigung der
eingeschrÃ¤nkten Belastbarkeit der WirbelsÃ¤ule und ExtremitÃ¤ten sei das Heben
und Tragen auf leichte Lasten zu begrenzen. Bei der AusÃ¼bung geistiger Arbeiten
sei zu berÃ¼cksichtigen, dass die KlÃ¤gerin weder lesen noch schreiben kÃ¶nne
und durch Publikumsverkehr Ã¼berfordert werde. Eine EinschrÃ¤nkung der
WegefÃ¤higkeit liege nicht vor.

Die KlÃ¤gerin weist darauf hin, dass ihr LeistungsvermÃ¶gen nach dem Gutachten
Dr. Berheblich eingeschrÃ¤nkt sei. Die MitberÃ¼cksichtigung ihres
Analphabetismus kÃ¶nne zu einer Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen fÃ¼hren, welche die konkrete Benennung zumindest
einer VerweisungstÃ¤tigkeit erforderlich mache.

Die KlÃ¤gerin, die in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 22. Juli 2004 persÃ¶nlich
angehÃ¶rt worden ist, beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11. Dezember 2002 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 27. Januar 1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 30. Dezember 1998 zu verurteilen, ihr ab 1.
November 1997 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.
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Sie ist der Auffassung, ein sog. Summierungsfall liege deshalb nicht vor, weil es
noch TÃ¤tigkeiten gebe, die die KlÃ¤gerin mit dem ihr verbliebenen
LeistungsvermÃ¶gen vollschichtig verrichten kÃ¶nne. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne "noch
Zureichen, Abnehmen, Maschinen bedienen und leichte GegenstÃ¤nde verpacken".
Sie sei auch noch in der Lage, den Beruf einer Toilettenfrau auszuÃ¼ben. Insoweit
nimmt die Beklagte auf die dem 16. Senat des Landessozialgerichts Berlin in dem
Verfahren L 16 RJ 35/00 erteilten AuskÃ¼nfte Bezug.

Der Senat hat den Beteiligten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung AuszÃ¼ge aus
einem berufskundlichen SachverstÃ¤ndigengutachten des Leiters des Bezirksamtes
Hamburg-Mitte, B, vom 29. Juni 1999 gegenÃ¼ber dem Sozialgericht Hamburg mit
dem Hinweis Ã¼berreicht, dass der Senat auf der Grundlage dieses Gutachtens die
Frage der Verweisbarkeit der KlÃ¤gerin auf leichte Pack-, Montier-, Produktions-,
PrÃ¼f- und Etikettierarbeiten prÃ¼fen werde.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen und ihren Stellungnahmen zu
den in das Verfahren eingefÃ¼hrten berufskundlichen AuskÃ¼nften wird auf den
Akteninhalt, insbesondere auf das Sitzungsprotokoll vom 22. Juli 2004 Bezug
genommen. Die die KlÃ¤gerin betreffenden Renten- und Rehabilitationsakten der
Beklagten lagen dem Senat vor und waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgemÃ¤Ã� eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, jedoch
nicht begrÃ¼ndet. Ihr steht der geltend gemachte Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht zu.

Der Rentenanspruch der KlÃ¤gerin beurteilt sich nach Â§ 44 des Sozialgesetzbuches
Sechstes Buch (SGB VI) in der bis zum 31. Dezember 2000 gÃ¼ltig gewesenen
Fassung. Die ab 1. Januar 2001 geltende Neuregelung durch das Gesetz zur Reform
der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1827) ist im vorliegenden Fall noch nicht anwendbar, weil die KlÃ¤gerin den
Rentenantrag im Oktober 1997 gestellt hat und Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit (auch) fÃ¼r Zeiten vor dem 1. Januar 2001 geltend macht (vgl. 
Â§ 300 Abs. 2 SGB VI).

Da die KlÃ¤gerin keinen Beruf erlernt und bis 1996 lediglich ungelernte TÃ¤tigkeiten
ausgeÃ¼bt hat und deshalb keinen Berufsschutz genieÃ�t, hat sie ihre Klage in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht am 11. Dezember 2002
folgerichtig auf die GewÃ¤hrung einer ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente beschrÃ¤nkt und
keine Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 43 SGB VI a.F. beantragt.

Der im Berufungsverfahren weiterverfolgte Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit steht der KlÃ¤gerin nicht zu. Sie erfÃ¼llt zwar die allgemeine
Wartezeit von fÃ¼nf Jahren (Â§Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 50 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI) und
sie hat auch in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Rentenantragstellung im Oktober 1997
drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder
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TÃ¤tigkeit. Wie sich aus dem in der Rentenauskunft vom 19. MÃ¤rz 1998 erteilten
Versicherungsverlauf ergibt, sind alle Zeiten von 1984 bis Dezember 1997
durchgehend mit Pflichtbeitragszeiten oder Anwartschaftserhaltungszeiten belegt,
so dass die KlÃ¤gerin, auch wenn ErwerbsunfÃ¤higkeit erst im Laufe des
Rentenverfahrens oder des anschlieÃ�enden (hiesigen) Rechtsstreits eingetreten
wÃ¤re, die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r einen
Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit erfÃ¼llt (vgl. hierzu Â§Â§ 241 Abs.
2 Satz 2, 197 Abs. 2, 198 Satz 1 Nr. 2 SGB VI a.F.).

Dem Anspruch steht jedoch entgegen, dass die KlÃ¤gerin weder bei
Rentenantragstellung erwerbsunfÃ¤hig war noch der Versicherungsfall im Laufe des
Verfahrens eingetreten ist.

ErwerbsunfÃ¤hig sind gemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs. 2 Satz 1 SGB VI a.F. Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das ein Siebtel der monatlichen
BezugsgrÃ¶Ã�e (ab 1. April 1999 monatlich 630,- DM) Ã¼bersteigt.
ErwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann, dabei
ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (vgl. Â§ 44 Abs. 2 Satz
2 Nr. 2 SGB VI).

Der Senat geht aufgrund des Gutachtens des SachverstÃ¤ndigen Dr. B vom 20.
Februar 2004, das er fÃ¼r Ã¼berzeugend hÃ¤lt und dem er in vollem Umfang folgt,
davon aus, dass die KlÃ¤gerin seit der Rentenantragstellung im Oktober 1997 noch
Ã¼ber ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte Arbeiten ohne
erhebliche qualitative EinschrÃ¤nkungen verfÃ¼gt. Soweit der SachverstÃ¤ndige
Kin dem Gutachten vom 4. Oktober 2001 zu der auch von dem behandelnden Arzt
Dr. K vertretenen Auffassung gelangt ist, wegen der Chronifizierung und der
AusprÃ¤gung des depressiven Syndroms sei die KlÃ¤gerin nicht mehr in der Lage,
eine vollschichtige TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben, vermag der Senat dieser EinschÃ¤tzung
nicht zu folgen. Allein aus der Chronifizierung eines Leidens kann noch nicht auf die
QuantitÃ¤t oder eine bestimmte QualitÃ¤t der LeistungseinbuÃ�en geschlossen
werden. Der SachverstÃ¤ndige Khat weder in dem Gutachten vom 4. Oktober 2001
noch in dem ErgÃ¤nzungsgutachten vom 25. August 2002 nachvollziehbar darlegen
kÃ¶nnen, dass das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin aufgehoben oder zumindest
quantitativ eingeschrÃ¤nkt ist.

Der SachverstÃ¤ndige Dr. Bhat bei der KlÃ¤gerin eine AnpassungsstÃ¶rung in
AusprÃ¤gung einer verlÃ¤ngerten depressiven Reaktion mit somatisierender
symptomatischer Ausgestaltung festgestellt und hierzu erlÃ¤uternd ausgefÃ¼hrt,
die AnpassungsstÃ¶rung sei deutlich erlebnisreaktiv geprÃ¤gt, eine bedeutsame
organische Grundlage habe sich nicht finden lassen. Dr. Bhat hervorgehoben, dieser
psychischen StÃ¶rung sei ein Krankheitswert deshalb beizumessen, weil der in ihrer
auÃ�erhÃ¤uslichen Kompetenz eingeschrÃ¤nkten KlÃ¤gerin als Analphabetin
weniger KompensationsmÃ¶glichkeiten zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden. Durch eine
RehabilitationsmaÃ�nahme kÃ¶nne eine Behebung der psychischen StÃ¶rung nicht
erwartet werden. Diese schrÃ¤nkt jedoch, wie Dr. B in Ã�bereinstimmung mit dem
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SachverstÃ¤ndigen R und dem zuvor im Rentenverfahren tÃ¤tig gewordenen Arzt
fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. T Ã¼berzeugend herausgearbeitet hat, das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin nicht quantitativ, sondern nur geringfÃ¼gig
qualitativ ein. Unter BerÃ¼cksichtigung der weiteren bei ihr vorhandenen
orthopÃ¤dischen Leiden im Bereich der WirbelsÃ¤ule, insbesondere der
HalswirbelsÃ¤ule bei C7/C8, die ohne klinischen Befund sind, und des beiderseitigen
KniegelenkverschleiÃ�es geringer AusprÃ¤gung nach arthroskopischer
Meniskusteilresektion links im Februar 1998, kann die KlÃ¤gerin nach den im
Wesentlichen Ã¼bereinstimmenden Feststellungen der zuvor genannten
medizinischen SachverstÃ¤ndigen leichte Arbeiten im Gehen, Stehen oder Sitzen
sowie auch im Wechsel dieser Haltungsarten vollschichtig verrichten. Die KlÃ¤gerin
kann in Wechselschicht und an laufenden Maschinen arbeiten, ihre
Fingergeschicklichkeit ist nicht eingeschrÃ¤nkt, sie kann noch leichte Lasten heben
und tragen. In der AusÃ¼bung geistiger Arbeiten ist die KlÃ¤gerin unter Beachtung
ihres niedrigen bzw. fehlenden Bildungsstandes nur insoweit eingeschrÃ¤nkt, als
Publikumsverkehr vermieden werden sollte. Ihre Aufmerksamkeit ist stÃ¶ranfÃ¤llig,
ihre Ã�bersicht begrenzt. Die KlÃ¤gerin ist uneingeschrÃ¤nkt wegefÃ¤hig und
benÃ¶tigt keine zusÃ¤tzlichen Pausen.

Mit diesem LeistungsvermÃ¶gen, von dem der Senat bei seiner Entscheidung
ausgeht, ist die KlÃ¤gerin zwar nicht mehr in der Lage, die von ihr langjÃ¤hrig bis
1996 ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Friedhofsarbeiterin zu verrichten. Auch fÃ¼r
Landschaftsarbeiten oder GÃ¤rtnereihilfsarbeiten, mit denen sie mÃ¶glicherweise
vom Bezirksamt NeukÃ¶lln noch hÃ¤tte beschÃ¤ftigt werden kÃ¶nnen, reicht ihr
LeistungsvermÃ¶gen nicht aus. Hierbei handelt es sich um kÃ¶rperlich mindestens
mittelschwere Arbeiten, die in gebÃ¼ckter KÃ¶rperhaltung zu verrichten sind und
gelegentlich auch das Heben und Tragen schwerer Lasten erfordern. Derartige
TÃ¤tigkeiten sind der KlÃ¤gerin zumindest seit Rentenantragstellung weder
vollschichtig noch mindestens halbschichtig, sondern, wie bereits Dr. Win dem
Gutachten vom 19. Januar 1998 angenommen hatte, nur noch unter zwei Stunden
tÃ¤glich zumutbar.

Die UnfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin, die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit zumindest
halbschichtig zu verrichten, bedingt jedoch keine ErwerbsunfÃ¤higkeit, weil diese
erst dann gegeben ist, wenn es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine
ErwerbstÃ¤tigkeiten mehr gibt, die mit dem vorhandenen LeistungsvermÃ¶gen
noch (vollschichtig) verrichtet werden kÃ¶nnen.

Das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin reicht jedoch noch fÃ¼r eine nicht
unerhebliche Anzahl von TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsfeldes aus. Der Senat
teilt die von der Beklagten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vertretene Auffassung,
dass die KlÃ¤gerin noch TÃ¤tigkeiten wie Zureichen, Abnehmen, Maschinen
bedienen und leichte GegenstÃ¤nde verpacken verrichten kann. Ihr sind leichte
Pack-, Montier- und Produktionsarbeiten zumutbar. Hierbei handelt es sich, wie dem
berufskundlichen SachverstÃ¤ndigengutachten des Leiters des Bezirksarbeitsamtes
Hamburg-Mitte, B, vom 29. Juni 1999 zu entnehmen ist, um leichte kÃ¶rperliche,
Ã¼berwiegend im Sitzen mit der MÃ¶glichkeit zum Wechsel der KÃ¶rperhaltung zu
verrichtende TÃ¤tigkeiten ohne besonderen Zeitdruck und Stressbelastungen, die
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nicht im Akkord oder in Nachtschicht verrichtet werden. Gewichtsbelastungen von
mehr als 5 bis 6 kg fallen nicht an. Die von Herrn Sbeschriebenen TÃ¤tigkeiten gibt
es in den verschiedensten Wirtschaftszweigen. Sie stellen keine Anforderungen an
das geistige LeistungsvermÃ¶gen und erfordern weder deutsche Sprachkenntnisse
noch die FÃ¤higkeit des Lesens und Schreibens. Da die KlÃ¤gerin leichte
kÃ¶rperliche Arbeiten Ã¼berwiegend im Sitzen verrichten kann und ihre
Fingerfertigkeit und -geschicklichkeit nicht eingeschrÃ¤nkt ist, sind ihr solche
Arbeiten gesundheitlich zumutbar. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte fÃ¼r
gesundheitsbedingte intellektuelle Defizite bei der KlÃ¤gerin, die es ausschlieÃ�en
kÃ¶nnten, dass sie die genannten TÃ¤tigkeiten nach einer Einarbeitungszeit von
weniger als drei Monaten erlernen kÃ¶nnte. Der Analphabetismus der KlÃ¤gerin
beruht nicht auf einer gesundheitlichen StÃ¶rung oder auf intellektuellen Defiziten,
sondern, wie sie in der mÃ¼ndlichen Verhandlung erklÃ¤rt hat, darauf, dass man
sie nicht zur Schule geschickt und sie spÃ¤ter nicht die MÃ¶glichkeit (genutzt)
hatte, Lesen und Schreiben zu lernen. Der Senat konnte sich davon Ã¼berzeugen,
dass die intellektuellen FÃ¤higkeiten der KlÃ¤gerin ausreichten, mit Hilfe der
Dolmetscherin der mÃ¼ndlichen Verhandlung zu folgen und die Fragen des
Gerichts zu verstehen und zu beantworten. Es gibt somit noch TÃ¤tigkeitsfelder auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die der KlÃ¤gerin mit ihrem eingeschrÃ¤nkten
LeistungsvermÃ¶gen trotz der fehlenden deutschen Sprachkenntnisse und des
Analphabetismus zugÃ¤nglich sind. Die MÃ¶glichkeiten der KlÃ¤gerin, auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt eine ihrem LeistungsvermÃ¶gen entsprechende
TÃ¤tigkeit zu finden, sind zwar eingeschrÃ¤nkt, der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ihr
jedoch nicht verschlossen.

GrundsÃ¤tzlich bedarf es bei Versicherten, die â�� wie im vorliegenden Fall die
KlÃ¤gerin â�� auf das allgemeine Arbeitsfeld verweisbar sind und noch vollschichtig
kÃ¶rperlich leichte Arbeiten mit zusÃ¤tzlichen EinschrÃ¤nkungen verrichten
kÃ¶nnen, nicht der konkreten Benennung (zumindest) einer VerweisungstÃ¤tigkeit.
Ausnahmsweise hat die Rechtsprechung die Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit aber in solchen FÃ¤llen fÃ¼r erforderlich gehalten, in denen
eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine schwere
spezifische Leistungsbehinderung vorliegt (vgl. dazu die auf die
VorlagebeschlÃ¼sse des 13. Senats des BSG ergangenen BeschlÃ¼sse des
GroÃ�en Senats [GrS] des BSG vom 19. Dezember 1996 â�� GS 1 bis 4/95 = SozR
3-2600 Â§ 44 Nr. 8 â�� sowie die nachfolgenden Entscheidungen des BSG, u.a. vom
20. August 1997 â�� 13 RJ 39/96 â�� SozR 3-2600 Â§ 43 Nr. 17, vom 24. MÃ¤rz
1998 â�� B 4 RA 44/96 R -, vom 25. MÃ¤rz 1998 â�� B 5 RJ 46/97 R â�� und vom
24. Februar 1999 â�� B 5 RJ 30/98 R â�� SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 12). Als
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen bzw. schwere
spezifische Leistungsbehinderungen sind nach der Rechtsprechung des BSG

â�� besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der GewÃ¶hnung und Anpassung an
einen neuen Arbeitsplatz (SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 17),

â�� die Erforderlichkeit, zwei zusÃ¤tzliche Arbeitspausen von je 15 Minuten
einzulegen â�� i.V.m. anderen EinschrÃ¤nkungen (SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 136),
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â�� EinschrÃ¤nkungen bei Arm- und Handbewegungen, Notwendigkeit
halbstÃ¼ndigen Wechselns von Sitzen und Gehen (SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr. 8),

â�� regelmÃ¤Ã�ig einmal in der Woche auftretende FieberschÃ¼be (BSG vom 31.
MÃ¤rz 1993 â�� 13 RJ 65/91),

â�� Einarmigkeit oder EinÃ¤ugigkeit (SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 30),

â�� GefÃ¤hrdung der eigenen Person oder der Umgebung durch kurzfristige
Schwindel- anfÃ¤lle, Ausschluss von FlieÃ�band- oder Akkordarbeit â�� i.V.m.
kÃ¶rperlich leichten und fachlich einfachen Frauenarbeiten (SozR 3-2200 Â§ 1247
Nr. 23),

â�� SehstÃ¶rungen, BewegungseinschrÃ¤nkungen der HÃ¤nde, Arbeit unter
Ausschluss bestimmter UmwelteinflÃ¼sse wie KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Staub (SozR
3-2600 Â§ 43 Nr. 21) und

â�� GebrauchsunfÃ¤higkeit einer Hand (BSG, Urteil vom 23. August 2001 â�� B 13
RJ 13/01 R -)

anzusehen.

Die AufzÃ¤hlung dieser Fallkonstellationen ist keinesfalls abschlieÃ�end. Es sind
eine Vielzahl (von Kombinationen) gesundheitsbedingter LeistungsstÃ¶rungen
denkbar, die als ungewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen oder schwere
spezifische Leistungsbehinderungen zu werten sind und die Verpflichtung zur
Benennung einer konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit auslÃ¶sen kÃ¶nnen. Die
vorgenannten Fallkonstellationen sind jedoch dadurch gekennzeichnet, dass es sich
um durch GesundheitsstÃ¶rungen (Krankheiten oder Behinderungen)
hervorgerufene BeeintrÃ¤chtigungen handelt, die aufgrund ihrer Art oder ihres
Schweregrades ungewÃ¶hnliche oder schwere spezifische Auswirkungen auf das
LeistungsvermÃ¶gen haben.

Diese Voraussetzungen sind bei der KlÃ¤gerin nicht erfÃ¼llt. Bei ihr liegen nur
gewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, die â�� wenn Ã¼berhaupt â�� ihr
LeistungsvermÃ¶gen geringfÃ¼gig stÃ¤rker einschrÃ¤nken als dasjenige von
vergleichbaren Versicherten gleichen Alters und Geschlechts.

Der Auffassung der KlÃ¤gerin, die MitberÃ¼cksichtigung des Analphabetismus
kÃ¶nne zu einer Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen
fÃ¼hren, welche die konkrete Benennung zumindest einer VerweisungstÃ¤tigkeit
erforderlich machten, vermag sich der Senat nicht anzuschlieÃ�en. Sie hÃ¤tte zur
Folge, dass bei ihr wegen ihrer Lese- und Schreibunkundigkeit und der fehlenden
FÃ¤higkeit, sich in deutscher (Umgangs-)Sprache zu verstÃ¤ndigen,
ErwerbsunfÃ¤higkeit angenommen werden mÃ¼sste. WÃ¤hrend fÃ¼r Personen, die
des Lesens und Schreibens kundig oder der deutschen Sprache mÃ¤chtig sind, mit
einem dem der KlÃ¤gerin vergleichbaren LeistungsvermÃ¶gen
VerweisungstÃ¤tigkeiten (zum Begriff: vgl. die BeschlÃ¼sse des GrS des BSG vom
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19. Dezember 1996 â�� S. 9 des Umdrucks GS 1/95 â�� mit den weiteren Hinweisen
auf BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nrn. 72, 74, 98 und SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 50) zur
VerfÃ¼gung stehen, kÃ¶nnte der KlÃ¤gerin eine solche VerweisungstÃ¤tigkeit nicht
benannt werden.

Das bei der KlÃ¤gerin festgestellte LeistungsvermÃ¶gen wÃ¼rde â�� unter
AuÃ�erachtlassung ihres Analphabetismus und der fehlenden Sprachkenntnisse â��
fÃ¼r BÃ¼rohilfstÃ¤tigkeiten ausreichen. Eine Versicherte mit dem
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin kÃ¶nnte TÃ¤tigkeiten, wie sie in der
VergÃ¼tungsgruppe X des Bundesangestelltentarifs (BAT) beschrieben sind,
verrichten, also als Angestellte im BÃ¼ro-, Registratur-, Kassen-, Buchhalterei-,
Sparkassen-, Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im AuÃ�endienst mit vorwiegend
mechanischer TÃ¤tigkeit (z.B. FÃ¼hrung einfacher Kontrollen und Listen, wie
Aktenausgabekontrollen, Nummernverzeichnisse; Hilfsleistungen bei der
Postabfertigung, insbesondere Fertigen von Abschriften mit der Hand oder auf
mechanischem Wege und dergleichen; Ausschneiden und Aufkleben von
Zeitungsnachrichten nach Anweisung und Herkunftsbezeichnungen dieser
Ausschnitte; Einordnen von KarteiblÃ¤ttern; Heraussuchen und Einordnen von
AktenstÃ¼cken; Anfertigung von Abschriften und Reinschriften in Hand- und
Maschinenschrift in deutscher Sprache.

Auch TÃ¤tigkeiten als Mitarbeiterin in einer Poststelle kÃ¤men fÃ¼r eine
Versicherte mit dem LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin in Betracht. Hierbei handelt
es sich um kÃ¶rperlich leichte, Ã¼berwiegend im Sitzen zu verrichtende
TÃ¤tigkeiten, die einen Haltungswechsel zulassen. Die damit verbundenen
Aufgaben erfordern jedoch, da die eingegangene Post sortiert und verteilt werden
muss, die Beherrschung der Landessprache und die FÃ¤higkeit des Lesens. Auch die
in einer Vielzahl von TarifvertrÃ¤gen in der Gehaltsgruppe I beschriebenen

"einfachen, vorwiegend schematischen oder mechanischen TÃ¤tigkeiten nach
Einweisung, fÃ¼r die keine Berufsausbildung erforderlich ist"

(vgl. z.B. den Gehaltstarifvertrag fÃ¼r die Angestellten der Metall- und
Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg vom 10. Juli 2000) erfordern
Sprachkenntnisse und die FÃ¤higkeit des Lesens und Schreibens, denn sie
beinhalten u.a. die AusfÃ¼hrung von Schreib- und Ã�bertragungsarbeiten, das
Erledigen von Fernschreibarbeiten, das Ablesen und Registrieren der Ergebnisse
einfacher PrÃ¼fungen und Messungen.

FÃ¼r all diese TÃ¤tigkeiten reicht das gesundheitliche LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin aus. Sie sind ihr allein wegen der fehlenden deutschen Sprachkenntnisse
und des Analphabetismus nicht zugÃ¤nglich.

FÃ¼r die von der Beklagten benannte TÃ¤tigkeit einer Toilettenfrau reicht das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin dagegen nicht aus. Nach den dem 16. Senat des
Landessozialgerichts Berlin in dem Verfahren L 16 RJ 35/00 erteilten AuskÃ¼nften,
insbesondere der Firmen Lafayette vom 28. Februar 2001, GÃ¼nter Elschner vom
1. MÃ¤rz 2001 und Heiko Reinigungsservice vom 6. MÃ¤rz 2001, erfordert eine
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solche TÃ¤tigkeit u.a. das Wischen des Bodens und das Reinigen der
Toilettenanlagen und der Waschbecken. In diesem Rahmen fÃ¤llt gehÃ¤uftes
BÃ¼cken, Knien und Hocken an, und es mÃ¼ssen Lasten bis zu 10 kg getragen
werden. Solche Arbeiten scheiden fÃ¼r die KlÃ¤gerin wegen ihrer Knie- und
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden aus. DarÃ¼ber hinaus sind nach der Auskunft der Firma
Lafayette Lese- und Schreibkenntnisse unabdingbar, da Reinigungsmittel,
alternative Mittel und deren Wirkungen gelesen und verstanden werden mÃ¼ssen.
Nach Auskunft der Firma Buchmann GmbH vom 30. April 2001 und fast allen
anderen um Stellungnahme ersuchten Firmen muss eine Toilettenfrau Ã¼ber
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfÃ¼gen.

Folgte man der Auffassung der KlÃ¤gerin, dass nicht nur TÃ¤tigkeitsfelder
aufgezeigt, sondern eine konkrete VerweisungstÃ¤tigkeit benannt werden muss,
wÃ¤re die KlÃ¤gerin erwerbsunfÃ¤hig mit der Folge, dass ihr ab 1. November 1997
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zugesprochen werden mÃ¼sste.

Im vorliegenden Fall ist jedoch die Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit nicht zu fordern. Es genÃ¼gt die Feststellung, dass das
RestleistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin fÃ¼r bestimmte kÃ¶rperliche Verrichtungen
wie Zureichen, Abnehmen, Maschinen bedienen und leichte GegenstÃ¤nde
verpacken ausreicht bzw. dass ihr leichte Pack- Montier- und Produktionsarbeiten
zumutbar sind, und ihr deshalb noch TÃ¤tigkeitsfelder des allgemeinen
Arbeitsmarktes offen stehen. Dass ihr der Zugang zum Arbeitsmarkt wegen ihres
Analphabetismus erschwert ist, kann ebenso wie der Umstand, dass sie wegen
fehlender deutscher Sprachkenntnisse nicht kommunizieren kann, keine
BerÃ¼cksichtigung finden.

Da der Analphabetismus nicht auf einer gesundheitlichen StÃ¶rung oder
Minderbegabung beruht, kann er nicht als "ungewÃ¶hnliche
LeistungseinschrÃ¤nkung" gewertet werden, die zusammen mit den bei der
KlÃ¤gerin vorliegenden â�� gewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen
hervorrufenden â�� GesundheitsstÃ¶rungen einen sog. Summierungsfall bilden
kÃ¶nnte, der nach der Rechtsprechung des BSG die Pflicht zu Benennung einer
konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit auslÃ¶st. Wie bereits dargelegt wurde, kÃ¶nnen
als ungewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen in diesem Sinne nur
GesundheitsstÃ¶rungen (Krankheiten oder Behinderungen) BerÃ¼cksichtigung
finden. Der Analphabetismus ist ebenso wie mangelnde Ausbildung oder fehlende
Kenntnisse der Landessprache ein individuelles Defizit, das, wenn er â�� wie hier
â�� nicht durch eine gesundheitliche StÃ¶rung bedingt ist, nicht einer Krankheit
oder Behinderung gleichgestellt werden kann und deshalb bei der PrÃ¼fung, ob
eine "Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen" vorliegt, auÃ�er
Betracht bleiben muss.

Eine andere rechtliche Bewertung ist nach der Auffassung des Senats nicht deshalb
gerechtfertigt, weil es sich bei dem Analphabetismus um ein individuelles Defizit
handelt, das nach den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen der Arbeitswelt den Zugang
zum allgemeinen Arbeitsmarkt in erheblichem Umfang begrenzen kann. Soweit das
BSG (Urteile vom 4. November 1998 â�� B 13 RJ 13/98 R â�� SozR 3-2200 Â§ 1246
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Nr. 62; Urteil vom 10. Dezember 2003 â�� B 5 RJ 64/02 R -) demgegenÃ¼ber
ausgefÃ¼hrt hat, Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI a.F. schreibe vor, dass eine
VerweisungstÃ¤tigkeit den KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten des Versicherten zu
entsprechen habe, wodurch sichergestellt werden solle, dass keine vom
tatsÃ¤chlichen LeistungsvermÃ¶gen des Versicherten losgelÃ¶ste, also fiktive
Verweisung erfolge, und darauf hingewiesen hat, dass der Begriff der
"FÃ¤higkeiten" grundsÃ¤tzlich alle berufsrelevanten Kenntnisse und Fertigkeiten
des Versicherten umfasse, wozu auch die Kenntnis des Lesens und Schreibens
zÃ¤hle, ist dem entgegenzuhalten, dass die genannte Vorschrift die Frage der
sozialen Zumutbarkeit von VerweisungstÃ¤tigkeiten bei der PrÃ¼fung des
Vorliegens von BerufsunfÃ¤higkeit regelt. Ihre Anwendung setzt daher
begriffsnotwendig voraus, dass â�� wegen eines vom Versicherten zu
beanspruchenden Berufsschutzes â�� eine VerweisungstÃ¤tigkeit zu benennen ist,
wÃ¤hrend im vorliegenden Fall erst die PrÃ¼fung ansteht, ob â�� wegen eines
Summierungsfalles â�� Ã¼berhaupt eine VerweisungstÃ¤tigkeit benannt werden
muss.

Die KlÃ¤gerin kann auch nicht in eine der Fallgruppen einbezogen werden, bei
denen selbst bei vollschichtig leistungsfÃ¤higen Versicherten ausnahmsweise von
einer praktischen Verschlossenheit des Arbeitsmarktes auszugehen ist. Als
Ausnahmen von dem Grundsatz, dass der Arbeitsmarkt vollschichtig
LeistungsfÃ¤higen offen steht, sind bislang nur solche Fallgestaltungen
herausgestellt worden, in denen

1. der Versicherte zwar an sich noch eine VollzeittÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kann, aber
nicht unter den in den Betrieben Ã¼blichen Bedingungen,

2. der Versicherte zwar an sich noch eine VollzeittÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kann,
entsprechende ArbeitsplÃ¤tze aber aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht
aufsuchen kann, 3. die Zahl der in Betracht kommenden ArbeitsplÃ¤tze deshalb
nicht unerheblich reduziert ist, weil der Versicherte nur in Teilbereichen eines
TÃ¤tigkeitsfeldes eingesetzt werden kann,

4. fÃ¼r den Versicherten nur TÃ¤tigkeiten in Betracht kommen, die auf
ArbeitsplÃ¤tzen ausgeÃ¼bt werden, a) die an Berufsfremde nicht vergeben zu
werden pflegen, b) die als SchonarbeitsplÃ¤tze oder als Aufstiegspositionen nicht an
Betriebsfremde vergeben werden, und

5. entsprechende ArbeitsplÃ¤tze nur in ganz geringer Zahl vorkommen

(vgl. die Zusammenstellung mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des BSG in den
BeschlÃ¼ssen des GrS des BSG vom 19. Dezember 1996 auf S. 13, 14 des
Umdrucks GS 1/95).

Diese sog. KatalogfÃ¤lle sind bei der PrÃ¼fung des Vorliegens von
ErwerbsunfÃ¤higkeit dadurch gekennzeichnet, dass dem Versicherten wegen
besonderer GesundheitsstÃ¶rungen (Krankheiten oder Behinderungen) aufgrund
der tatsÃ¤chlichen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes der Zugang zu diesem
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verschlossen oder zumindest so erheblich erschwert ist, dass ernste Zweifel
bestehen, ob er in einem Betrieb einsetzbar ist und einen seinem
LeistungsvermÃ¶gen entsprechenden Arbeitsplatz finden kann.

Es ist mit dem geltenden Recht nicht zu vereinbaren, diesen Katalog auf
Personengruppen auszudehnen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt wegen
individueller Defizite erschwert ist, die nicht auf einer GesundheitsstÃ¶rung
beruhen, denen aber ohne dieses Defizit trotz ihrer gesundheitlichen
EinschrÃ¤nkungen eine Vielzahl von TÃ¤tigkeitsfeldern des allgemeinen
Arbeitsmarktes offen stÃ¼nde. Eine Erweiterung des Katalogs auf den
Personenkreis der Analphabeten widersprÃ¤che dem in der BegrÃ¼ndung der
Bundesregierung im Entwurf eines Gesetzes zur Ã�nderung des SGB VI zum
Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers (BR-Drucks. 496/95 S. 39 f. = BT-
Drucks. 13/2590 S. 18 f.), eine Ausweitung der RentengewÃ¤hrung an vollschichtig
leistungsfÃ¤hige Versicherte zu verhindern und bis zur grundsÃ¤tzlichen
Neuordnung des Rechts der Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit den
bestehenden Status quo aufrechtzuerhalten. Hierauf hat auch der GrS des BSG in
den Entscheidungen vom 19. Dezember 1996 (SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8) seine
Auffassung gestÃ¼tzt, es bestehe kein Grund, den Verschlossenheitskatalog zu
erweitern und die Benennungspflicht auf Versicherte auszudehnen, die kÃ¶rperlich
leichte Arbeiten nur mit weiteren EinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten
kÃ¶nnen. Der Senat folgt der Auffassung des GrS des BSG (a.a.O.), die Struktur der
Renten wegen Erwerbsminderung unter BerÃ¼cksichtigung des in dem genannten
Gesetzesentwurf zum Ausdruck gebrachten Willens des Gesetzgebers schlieÃ�e es
aus, einen (arbeitslosen) Versicherten, der noch vollschichtig arbeiten kÃ¶nne,
deshalb als erwerbsunfÃ¤hig anzusehen, weil neben den gesundheitlichen
EinschrÃ¤nkungen Risikofaktoren wie Langzeitarbeitslosigkeit und vorgerÃ¼cktes
Alter oder mangelhafte Ausbildung die Vermittlungschancen zusÃ¤tzlich
erschwerten. Durch Renten wegen Erwerbsminderung werde nur das Risiko einer
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit "wegen Krankheit oder Behinderung" abgedeckt,
nicht dagegen das Risiko einer Minderung der ErwerbsmÃ¶glichkeit oder der
Arbeitslosigkeit, wodurch immer die letztgenannten Risiken eingetreten seien.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Fallgruppen, bei denen bislang
die erhebliche Gefahr einer Verschlossenheit des Arbeitsmarktes angenommen
wurde, nicht auf solche Personengruppen zu erweitern sind, die noch Ã¼ber ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte Arbeiten verfÃ¼gen,
denen der Zugang zum Arbeitsmarkt jedoch wegen nicht auf
GesundheitsstÃ¶rungen beruhenden individuellen Defiziten wesentlich erschwert
ist. Auch wenn â�� wie bei der KlÃ¤gerin â�� die Chance, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt einen dem LeistungsvermÃ¶gen und den individuellen Kenntnissen
und FÃ¤higkeiten entsprechenden Arbeitsplatz zu finden, wegen des
Analphabetismus und fehlender Sprachkenntnisse sehr gering ist, bedarf es nicht
der konkreten Bezeichnung einer VerweisungstÃ¤tigkeit. Diese ist nur erforderlich,
wenn eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine
schwere spezifische Leistungsbehinderung vorliegt.

Da diese Voraussetzungen, wie dargelegt wurde, nicht erfÃ¼llt sind, steht der
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KlÃ¤gerin der geltend gemachte Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit
nicht zu.

Auch nach dem ab 1. Januar 2001 geltenden Recht besteht kein Anspruch der
KlÃ¤gerin auf Erwerbsminderungsrente, weil die nunmehr geltenden
Rechtsvorschriften (vgl. Â§Â§ 43, 240 SGB VI in der ab 1. Januar 2001 geltenden
Fassung) noch weitergehende Leistungsvoraussetzungen normieren als das
bisherige Erwerbsminderungsrentenrecht.

Die Berufung war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 2 SGG zuzulassen, weil das Urteil von
zumindest einer Entscheidung des BSG abweicht.

Erstellt am: 09.09.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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